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Feststellung gemäß §54 FremdenG betreffend Türkei.

Bei einer Abschiebung in sein Heimatland wäre der Beschwerdeführer "aufgrund der Zugehörigkeit und aufgrund des

Bekenntnisses zur kurdischen Volksgruppe ... willkürlichen Behördenaktionen, insbesondere Inhaftierung, Folterung

bis hin zur Ermordung ausgesetzt".
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